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Die für die Krankenhausplanung zuständigen Bundesländer werden aufge-

fordert, umgehend tragfähige Zukunftskonzepte für eine bedarfsgerechte

Planung der akutstationären Behandlungskapazitäten zu entwickeln. Sek-

torenübergreifende Aspekte (bspw. Aufbau regionaler Gesundheitszentren)

sowie die Differenzierung nach Versorgungsrelevanz (bspw. Sicherstellung

der Grund- und Notfallversorgung) sind darin zu berücksichtigen.

Begründung

Die derzeit stattfindende sog. “kalte Strukturbereinigung“muss durch einen

strukturierten Planungsprozess ersetzt werden. Leistungsangebote der Kli-

niken müssen aufeinander abgestimmt sein und in eine sektorenübergrei-

fende Versorgungsplanung einbezogen werden. Dabei müssen Vorhaltekos-

ten zur Sicherstellung bspw. der Grund-, Regel,- undNotfallversorgung –mit

entsprechenden Qualitätsvorgaben - berücksichtigt und kostendeckend fi-

nanziert werden. Gleiches gilt für deutlich unterversorgte und unzureichend

finanzierte Bereiche wie bspw. die Kinder- und Jugendmedizin. Das Konzept

muss auch die Planung der med. Großgeräte umfassen. In den Reformpro-

zessmüssen alle betroffenen Akteure bspw. Vertretungen der Krankenhaus-

träger, Kostenträger, Patient*innen, niedergelassenen Ärzt*innen, der ambu-

lanten und nachgelagerten Versorgungsbereiche sowie der relevanten Be-

rufsgruppen (akutstationärer Versorgungsbereich) eingebunden werden.
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